Winterreifenpflicht ab 1.11.2011; Achtung: HH-Glasbruch – Foto! 
· Mit 1.11.2011 tritt die gesetzliche Regelung der Winterreifenpflicht wieder in Kraft:
Als treuen Kunden möchten wir Sie daran erinnern, dass in Österreich ab 1.November 2011 wieder die alljährliche Winterreifenpflicht in Kraft tritt, d.h. wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen dem entstandenen KFZ-Schaden gefunden wird, d.h. es wäre der Schaden mit Winterreifen nicht oder nur vermindert passiert, dann kann die Versicherung eine Leistung ablehnen, bzw. vermindern!
· Haushalt-Glasbruchrechnung alleine genügt oft nicht – Foto des Schadens von Nöten!

Nicht alle, aber viele Versicherer verlangen in letzter Zeit bei der Einreichung von Glasbruchschäden ein Foto der beschädigten Scheibe. Dieses Misstrauen wurde leider durch oftmaliges Fehlverhalten von einigen schwarzen Schafen verursacht, und die ehrlichen Versicherungsnehmer müssen für diese jetzt zusätzliche Mühen in Kauf nehmen; daher unsere Bitte: Immer die zerbrochene Scheibe fotografieren und uns mailen f.reschl@mbp.at oder mit der Schadenrechnung einen Ausdruck mitliefern. Bei Fehlen dieses Fotos sind auch KEINE Kulanzen möglich, sorry!!!!!!
Reminder: Vignettenaktion über MBP:

Nicht nur für einen Bausparvertrag, sondern auch für Pensionssparformen gibt’s bis 31.12.2011 bei M.B.P. und seinen Kooperationsmaklern die Autobahnvignette 2012 (Auch Barablöse möglich!)!!!!
In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns, das sind unsere Kooperationsmakler KommR Gerhard Pesendorfer (0664 1008556), Karl Schwarz (0699 12362700), Robert Rakwetz (0664 4622415), oder direkt über unsere Zentrale in Aspang (02642 53535) oder über die Neunkirchner Filiale (02635 61001) melden würden.

